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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Ab

geordneten zum Nationalrat Keller und Genossen, Nr. 2015/J, be

treffend Förderung des Zucht- und Nutzviehexportes, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Nach den meinem Ressort vorliegenden Daten zeigt die Entwicklung 

der Viehpreise ein anderes Bild, als jenes von den Fragestellern 

dargestellte. Exakte Werte liegen über die bei den Versteigerun

gen erzielten Preise vor: 1975 betrug der Durchschnittspreis für 

Versteigerungsrinder S 15.543,--,1980 S 18.228,-- und 1981 ist 

der Durchschnittspreis für Versteigerungsrinder auf S 20.063,-

angestiegen. 

Bei den Nutzrindern sind nur für Exportvieh exakte Preisangaben 
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greifbar. Für exportierte Nutzrinder(ohne Einsteller) erzielten 

die österreichischen Landwirte im Jahre 1980 im Durchschnitt 

S 10.058,-~ im Jahre 1981 S 11.117,--. Für Einsteller lauten die 

entsprechenden Werte S 5.308,-- und S 7.669,--. 

Entgegen der von den Fragestellern erhobenen Behauptung kann aus 

Art. 10, Abs. 1, Z 2 B-VG keine Verpflichtung des Bundes zur 

Förderung des Viehexportes abgeleitet werden. Mit dieser Kompe

tenzbestimmung wird der Bund lediglich zur Regelung des Waren

und Viehverkehrs mit dem Ausland ermächtigt. (Beispielsweise zur 

Regelung der Voraussetzungen, unter denen Vieh exportiert werden 

darf). Keinesfalls wird der Bund durch diesen Artikel der Ver

fassung zur Exportförderung verpflichtet. 

Nach dem Viehwirtschaftsgesetz sind -die Erträge aus dem Import

ausgleich für den Schutz der inländischen Viehwirtschaft, zur 

Stabilisierung der Preise für Schlachttiere und tierische Pro

dukte und zur Gewährleist~ng der Versorgung mit Vieh und Fleisch 

zu verwenden~ Die Importausgleiche - das gilt auch für die Ein

nahmen nach dem Geflügelwirtschaftsgesetz - werden für diese Auf

gaben, insbesondere für die Exportförderung aufgewendet. 

Zu 1: 

Die Neuregelung im Zusammenhang mit den Bergbauernzuschüssen für 

Exportrinder wurde mit Wirkung vom 3. März 1981 im Einvernehmen 

mit der Präsidentenkonferenz getroffen. Das Motiv für die Neure

gelung lag keineswegs in Sparmaßnahmen, sondern in der Notwen

digkei~ die vielen - auch vom Rechnungshof gerügten - Unzukömm

lichkeiten abzustellen. Durch die Neuregelung ist auch keine 
Verringerung der insgesamt aufgewendeten Mittel eingetreten. 

Zu 2: 

Für eine Änderung der getroffenen Vereinbarungen sehe ich keine 

Notwendigkeit, da die darin verankerte Förderungsmöglichkeit 

von den Ländern (mit Ausnahme von Vorarlberg) bis jetzt nicht 

voll ausgenützt worden ist. 
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